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offensichtlichen kriminalistischen Veranlagung und gratuliere zu Deinem sehr plausiblen
und logischen Gedankenflug. Andere Regierungen haben es auch schon fertig gebracht,
in kritischen Situationen das Interesse der Oeffentlichkeit umzulenken! Deine Kombination,

zwischen gewissen Fehlrechnungen in Bern und angeblich unstimmigen Zahlen
aus Brugg ist prima! Natürlich habe ich wie auch Du gemerkt, dass die Bruggerzahlen
doch besser sind als ihr Ruf. Wenn Du nach anderen plausiblen Gründen frägst, so frage
ich Dich gleich selbst: «Bist Du so überzeugt davon, dass zwischen den drei Leitungen
EVD — Abteilung für Landwirtschaft — SBV politisch gesehen die einheitlichste
Farbtönung besteht?» So überzeugt wie Du bin ich nicht. Aber von etwas anderem bin ich
überzeugt: unsere Behörden sind agrarpolitisch einem massiven Druck von innerhalb
und ausserhalb unseres Landes ausgesetzt und bemüht, diesen Druck abzulassen. Aber
welches Ventil öffnen? Vielleicht ist gar aus Versehen dasjenige geöffnet worden, das
auf dem Armaturenbrett mit «Volkswut» angeschrieben ist. Auf der Betriebsanleitung des
Bundeshauses steht offenbar geschrieben: «Das Notventil «Bruggerzahlen» darf nur
geöffnet werden, indem nachher zu seiner Schliessung auf die Taste «Sozialpartnerkonfe-
renz» gedrückt wird.» Inzwischen haben die Bruggerzahlen doch wieder den behördlichen

Segen bekommen und wir zwei Rappen mehr für die Milch. Zudem ist die Maul-
und Klauenseuche ausgebrochen. Ich habe gehört, dass jetzt wieder eine Sozialpartnerkonferenz

vorgeschlagen ist, weil diese Partner erkannt haben, was Landwirtschaft und

Tierhaltung bedeutet, und weil sie über die gezielte Verwendung ihrer freiwilligen
Linderungsbeiträge (demnach müssen sie recht hoch sein!) beraten wollen. Ein Glück
ist es, sage ich Dir, dass mein Traktor die Seuche nicht auch noch bekommt und dass
es im EVD, in der Abteilung Landwirtschaft und in Brugg höchstens den Fusspilz geben
kann. Dies wäre dann das Gemeinsame der drei Leitungen. Seppli vom Ennetberg

Zollrückerstattung auf landw. verwendetem Dlesel-
und Benzin-Treibstoff

Ab anfangs Januar 1966 sind die Formulare für die Zollrückerstattung pro
1965 bei der Gemeindeackerbaustelle erhältlich. Sie können dort gemäss
ortsüblicher Bekanntgabe in Empfang genommen werden.

Wir empfehlen unsern Mitgliedern, von der Möglichkeit der
Zollrückerstattung unbedingt Gebrauch zu machen, weil der Zollzuschlag ab
Frühjahr 1965 um weitere 5 Rappen je Liter erhöht wurde.

Die Frist zur Einreichung des Rückerstattungsgesuches pro 1965 (bei der
Gemeindeackerbaustelle) läuft am 15. Februar 1966 ab. Es steht zum
Ausfüllen des nicht komplizierten Formulars somit ein Monat mehr zur
Verfügung als in den früheren Jahren.

Wenn es die seuchenpolizeilichen Massnahmen erlauben, werden die
Sektionen Ende Januar, anfangs Februar 1966 hierüber noch
Orientierungsversammlungen durchführen, weil einige nicht unwesentliche Aenderungen
eingetreten sind. Es ist im Interesse eines jeden Mitgliedes, diese
Orientierungsversammlungen zu besuchen.
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